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hört, dass Constantin die Bischöfe einmal ‘Götter’ genannt 
habe1 ; aber dass sie wirklich Götter seien, hatte noch Niemand 
beansprucht. Soweit war selbst Gregor VII. nicht gegangen, 
obwohl er von der Bescheidenheit, die immerhin auch ihm 
eine schöne Zier sein mochte, nicht leicht Gebrauch machte: 
VIII, 27 und VIII, 60 bezieht er sich einfach auf den an­
geblichen Ausspruch Constantins2. Und wie wenig die Bischöfe 
als Götter galten, sieht man aus den Worten eines Schmeich­
lers, der nicht einmal von den Bischöfen insgesammt, sondern 
nur von den Kardinalen rühmt: Semidei estis3, Friedrich 
dagegen hätte den Anspruch ruhig hingenommen, ihn nur 
durch den Zusatz mildernd: dii sunt per adoptionem.

Doch ich muss zu dem Treueid des Kaisers zurückkehren. 
Sollte Friedrich zu der krassen Unwahrheit, die sein Kaiser­
thum von Gottes Gnaden in Abrede stellte, kein Wort der 
Erwiderung gefunden haben? Man erinnert sich der Scene 
von Besançon ; Hadrian hatte dem Kaiser vorgehalten, dass 
er ihm mit Ertheilung der Krone ein beneficium erwiesen 
hätte; der Ausdruck war zweideutig; die Imperialisten nahmen 
ihn im Sinne von ‘Lehen’, und ein Sturm des Unwillens brach 
los. Dem Papst blieb nichts übrig, als um Entschuldigung 
zu bitten. Sollte er sich jetzt nochmals eines so zweideutigen 
Ausdruckes bedient haben? Doch nein, — hier war er nicht 
zweideutig, denn, wie schon gesagt, hat Hadrian zwei Zeilen 
weiter von der Mannschaft und dem Treueide der Bischöfe 
geredet4, und damit ist völlig ausgeschlossen, dass die ‘Fideli­
tas’ des Kaisers etwas anderes bedeuten könne, als Lehnseid. 
Zu einer solchen Herausforderung sollte sich Hadrian erfrecht 
haben? und im Gegensatze zur Scene von Besançon hätte 
Friedrich dazu geschwiegen?

Um fortzufahren, — 1158 hatte Friedrich in einem Briefe 
an die deutschen Bischöfe, der später auch dem Papste über­
sandt worden war, das Reich einfach als Wahlreich erklärt: 
electionis primant vocem Ma guntino archiepiscopo, deinde quod 
superest caeteris secundum ordinem principibus recognoscimus5 . 
Nun hat er ‘den Sitz seines Namens’, also die ewige Stadt, 
nach welcher er römischer Kaiser heisst, ‘die Würde und 
Krone des Reiches’ von seinen Voreltern ererbt! Das ist 
niemals Friedrichs Ansicht gewesen : in Uebereinstimmung mit 
der Erklärung von 1158 spricht er auch 1165 von einem 
Nachfolger, quem principes universi elegerint6.

1) Vgl. Friedrich in Döllingers Papstthum 386. 2) Ed. Jaffé 457.
519. 3) H. Metellus ap. Hugo Sacrae ant. mon. II, 286. 4) Das
hat J. Schwarzer in den Forschungen zur Dtsch. Gesch. XXII, 181 
schwerlich beachtet, sonst hätte er den Ausdruck kaum in einem harm­
losen Sinne genommen. 5) Rahewin. III, 17; ed. Waitz 150.
6) Watterich II, 551.


